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Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 1127/J der Abgeordneten Dr. Alfred J. Noll, Kolleginnen und Kollegen 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 50: 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler dem BMI in ihrer Funktion als Leiterin der Task 

Force Strafrecht weisungsgebunden? 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler dem BMVRDJ in ihrer Funktion als Leiterin der Task 

Force Strafrecht weisungsgebunden? 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler der BMASGK in ihrer Funktion als Leiterin der Task 

Force Strafrecht weisungsgebunden? 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler dem BK in ihrer Funktion als Leiterin der Task Force 

Strafrecht weisungsgebunden? 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler dem VK in ihrer Funktion als Leiterin der Task Force 

Strafrecht weisungsgebunden? 
 Ist Staatssekretärin Edtstadler der BMFJ in ihrer Funktion als Leiterin der Task 

Force Strafrecht weisungsgebunden? 
 Wenn Edtstadler mehreren Regierungsmitgliedern weisungsgebunden ist: Wie ist 

vorzugehen, wenn es zu widersprechenden Weisungen der Regierungsmitglieder 
kommt? 

 Wenn Edtstadler keinem der genannten weisungsgebunden ist: Wem ist sie 
weisungsgebunden? 

 Handelt es sich bei der Task Force Strafrecht ebenso um eine Kommission im Sinne 
des § 8 Bundesministeriengesetz? 
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a. Wenn nein: Auf welcher Rechtsgrundlage wurde die Staatssekretärin von BK 
und VK mit der Errichtung und Leitung der Task Force beauftragt? 

 Wie setzt sich die "Task Force" zusammen? 
 Gehören dieser Task Force auch diejenigen externen Experten an, welche die 

Reform im Vorfeld kritisiert haben? 
a. Wenn nein: Weshalb nicht? 

 Werden die Ergebnisse dieser "Task-Force" veröffentlicht werden? 
a. Wenn nein: Weshalb nicht? 

 Wie werden Sie vorgehen, wenn sich die Mehrheit der Mitglieder gegen die 
Erhöhung von Strafen aussprechen, wie dies bereits bei der Arbeitsgruppe StGB 
2015 der Fall war? 

 Welche Vorteile hat die Ausarbeitung einer strafrechtlichen Reform durch diese 
Task Force und die Unterarbeitsgruppen gegenüber einer Ausarbeitung in der 
zuständigen Sektion im BMVRDJ? 

 Mit welchen Kosten rechnen Sie im Rahmen der Ausarbeitung von 
Reformvorschlägen durch die "Task Force"? 

 Mit welchen Mehrkosten rechnen Sie durch die Einsetzung dieser Task Force, zB 
durch zusätzliche Wege, welche die beteiligten Personen zurücklegen müssen oder 
die Heranziehung externer Experten, gegenüber einer Ausarbeitung durch die 
zuständige Sektion im BMVRDJ? 

 Von welchem Bundesminister wurde die Arbeitsgruppe "Opferschutz und 
Täterarbeit" iSd § 8 BMG eingesetzt? 

 Ist Sektionschef Vogl als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und Täterarbeit" 
dem BMI weisungsgebunden? 

 Ist Sektionschef Vogl als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und Täterarbeit" 
der Staatssekretärin Edtstadler weisungsgebunden? 

 lst Sektionschef Vogl als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und Täterarbeit" 
dem BMVRDJ weisungsgebunden? 

 Ist Sektionschef Vogl als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und Täterarbeit" 
der BMASGK weisungsgebunden? 

 Ist Sektionschef Vogl dem BK als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und 
Täterarbeit" weisungsgebunden? 

 lst Sektionschef Vogl dem VK als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und 
Täterarbeit" weisungsgebunden? 

 Ist Sektionschef Vogl als Leiter der Arbeitsgruppe "Opferschutz und Täterarbeit" 
der BMFJ weisungsgebunden? 

 Wenn Vogl mehreren Regierungsmitgliedern weisungsgebunden ist: Wie ist 
vorzugehen, wenn es zu widersprechenden Weisungen der Regierungsmitglieder 
kommt? 

 Wenn Vogl keinem der genannten Regierungsmitgliedern weisungsgebunden ist: 
Ist Sektionschef Vogl in seiner Funktion als Leiter der Arbeitsgruppe weisungsfrei? 

 Wie setzt sich die "Arbeitsgruppe Opferschutz" unter der Leitung des Sektionschefs 
zusammen? 

 Gehören dieser Arbeitsgruppe auch diejenigen externen Experten an, welche die 
Reform im Vorfeld kritisiert haben? 
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a. Wenn nein: Weshalb nicht? 
 Werden die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe veröffentlicht werden? 

a. Wenn nein: Weshalb nicht? 
 Wie werden Sie vorgehen, wenn sich die Mehrheit der Experten gegen die 

Erhöhung von Strafen aussprechen, wie dies bereits bei der Arbeitsgruppe StGB 
2015 der Fall war? 

 Welche Vorteile hat die Ausarbeitung einer strafrechtlichen Reform durch diese 
Arbeitsgruppe gegenüber einer Ausarbeitung in der zuständigen Sektion (IV. 3.) im 
BMVRDJ? 

 Mit welchen Kosten rechnen Sie im Rahmen der Ausarbeitung von 
Reformvorschlägen durch diese Arbeitsgruppe? 

 Mit welchen Mehrkosten rechnen Sie durch die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe, 
zB durch zusätzliche Wege, welche die beteiligten Personen zurücklegen müssen 
oder die Heranziehung externer Experten, gegenüber einer Ausarbeitung durch die 
zuständige Sektion im BMVRDJ? 

 Von welchem Bundesminister wurde die Arbeitsgruppe "Strafrecht" iSd § 8 BMG 
eingesetzt? 

 lnwiefern ist es sinnvoll, den Generalsekretär zum Leiter einer Arbeitsgruppe, 
deren Ziel die Erhöhung von Strafen ist, zu machen, wenn er selbst als Leiter der 
Arbeitsgruppe StGB 2015 am Abschlussbericht mitgearbeitet hat, dessen Conclusio 
zur Erhöhung von Strafen lautete: "Eine große Änderung des Systems der 
Strafdrohungen im Sinne des oben angeführten Vorschlages führt zu einer 
Einschränkung des Spielraums bei der Strafzumessung in der Praxis. Eine derartige 
Einschränkung ist nicht wünschenswert, da die Strafe für jeden Einzelfall unter 
Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe verhängt wird und weite 
Strafrahmen die in der Praxis nötige Flexibilität bei der Verhängung der Strafen 
bieten." (Vgl 104 BlgNr 25 GP 7)? 

 lst Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" dem BMI 
weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" der 
Staatssekretärin Edtstadler weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" dem BMVRDJ 
weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" der BMASGK 
weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" dem BK 
weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" dem VK 
weisungsgebunden? 

 Ist Generalsekretär Pilnacek als Leiter der Arbeitsgruppe "Strafrecht" der BMFJ 
weisungsgebunden? 

 Wenn Pilnacek mehreren Regierungsmitgliedern weisungsgebunden ist: Wie ist 
vorzugehen, wenn es zu widersprechenden Weisungen der Regierungsmitglieder 
kommt? 
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 Wenn Pilnacek keinem der genannten Regierungsmitglieder weisungsgebunden 
ist: Ist der Generalsekretär in seiner Funktion als Leiter der Arbeitsgruppe 
weisungsfrei? 

 Wie setzt sich die "Arbeitsgruppe Strafrecht" unter der Leitung des 
Generalsekretärs zusammen? 

 Gehören dieser Arbeitsgruppe auch diejenigen externen Experten an, welche die 
Reform im Vorfeld kritisiert haben? 

a. Wenn nein: Weshalb nicht? 
 Wie werden Sie vorgehen, wenn sich die Mehrheit der Experten gegen die 

Erhöhung von Strafen aussprechen, wie dies bereits bei der Arbeitsgruppe StGB 
2015 der Fall war? 

 Werden die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe veröffentlicht werden? 
a. Wenn nein: Weshalb nicht? 

 Welche Vorteile hat die Ausarbeitung einer strafrechtlichen Reform durch diese 
Arbeitsgruppe gegenüber einer Ausarbeitung in der zuständigen Sektion im 
BMVRDJ? 

 Mit welchen Mehrkosten rechnen Sie durch die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe, 
zB durch zusätzliche Wege, welche die beteiligten Personen zurücklegen müssen 
oder die Heranziehung externer Experten, gegenüber einer Ausarbeitung durch die 
zuständige Sektion im BMVRDJ? 

 
Zu diesen Fragen verweise ich auf die Ausführungen des Herrn Bundesministers für 
Inneres zu der gleichlautend an ihn ergangenen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 1125/J sowie des Herrn Bundesministers für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz zu der gleichlautend an ihn ergangenen parlamentarischen 
Anfrage Nr. 1124/J.  
 
 
 
 
 

Heinz-Christian Strache 

 

 

4 von 4 1121/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2018-08-24T08:17:41+0200
	Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-08-24T09:07:16+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




